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Die Massenmedien in den Konzilsberatungen
Das dritte Konzils-Thema hieß: Über die Massenmedien. Fast ein bißchen zu
leicht haben die Konzilsväter, wenn ich mir eine Kritik erlauben darf, diese
Frage genommen. Sie hätte verdient, von einem Konzil tiefschürfender und,
wenn ich so sagen darf, theologischer behandelt zu werden. Freilich fällt der
Vorwurf mehr auf die vorbereitende Kommission als auf das Konzil selbst.
Die Abwesenheit von Laien, deren ausschließlicher Beruf die Handhabung
der Massenmedien (Presse, Film, Fernsehen) darstellt, macht sich hier doch
recht schmerzlich bemerkbar. Man hat sie gewiß nicht völlig außer acht
gelassen. Man hat gewiß Gutachten von ihrer Seite angefordert und berücksichtigt.

Ihr Einfluß ist in der Vorlage deutlich zu bemerken. Aber man hat sich
vielleicht doch zu sehr auf die bloßen Techniker und zu wenig auf Leute
verlassen, die das Phänomen Massenmedien auch geistig zu bewältigen suchen.
Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele Soziologen, Psychologen und
Pädagogen man bei der Vorbereitung dieses Schemas zu Rate gezogen hat. Und
wie viele Theologen waren hier eigentlich dabei, die deren Erkenntnisse von
der Theologie her zu bewältigen versucht haben? Gewiß wäre da manch
erstaunlich Neues zu Tage getreten, das es erlaubt hätte, eine feinere
differenziertere Theologie der Massenmedien, die weit hinausgeht über bisherige
päpstliche Äußerungen, vorzulegen. So aber blieb man, was das Lehrgut
anbelangt, bei einem sehr allgemeinen Rahmen stehen.
An diesem ist nun allerdings dreierlei besonders zu loben: die sehr positive
Einstellung zu den Massenmedien. Sie werden Gaben Gottes genannt, und
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es wird gesagt, daß sie mit der besonderen «Hilfe Gottes» vom Menschengeist

der Schöpfung abgerungen wurden. Die Zeit, da kirchliche Kreise
zumal dem Funk, dem Film und dem Fernsehen als einer Art Teufelswerk
gegenüberstanden, scheint endgültig vorbei. Man hat erkannt, daß die Kirche
die heutige technische Welt bewältigen muß, und daß auch die Verkündigung
des Evangeliums den allgemeinen Gesetzen, die in dieser Welt herrschen,
nicht entrinnen kann. Obwohl noch nie ein Konzil sich mit diesen Mitteln
befaßt hat, sagt die Vorlage zu ihnen ein tapferes Ja, und die Konzilsväter
haben das mit der erdrückenden Mehrheit von 2138 Stimmen gebilligt.
Zweitens hat man aus dieser anerkannten Tatsache die unvermeidliche
Schlußfolgerung gezogen, sich dieser Mittel ganz anders als bisher auch zu
bedienen. Ein drängender Geist setzt sich durch. Die Worte «unverzüglich»,
«intensiv» und «ohne Scheu vor großen Ausgaben» kehren immer wieder.
Man hat also das Bewußtsein, daß man hier Versäumtes nachzuholen hat,
daß man ein wenig hinter der Zeit einherhinkt. Man ist aber entschlossen,
aufzuholen. Zumal für die Entwicklungsländer scheint diese Erkenntnis und
dieser Wille von allergrößter Bedeutung. Doch auch bei uns, wo die eigentlich

religiösen Sendungen nicht immer eine vordringliche Aufgabe des
Episkopates schienen, kann das seine Auswirkungen haben.
Drittens hat man auch klar erkannt, daß die Kirche nicht nur zu direkt
missionarischen Zwecken sich der Massenmedien bedienen muß, sondern darüber
hinaus auch eine Verpflichtung und ein Recht hat, diese meinungsbildenden
und -steuernden Medien zu beeinflussen. Sie hat nicht nur negativ vor ihren
Gefahren zu warnen, sie hat auch positiv, weil sie «Mutter und Lehrmeisterin»
ist, zum rechten Gebrauch für Produzent und Konsument der neuen «Ware»
etwas zu sagen. Es gibt ein Recht auf allseitige und unverkürzte Nachrichten,
aber auch eine Pflicht zur Wahrung von Geheimnissen, zur Achtung vor der
Person und Menschenwürde. Es gibt eine Freiheit der Kunst, aber auch ein
höherstehendes Moralgesetz und eine Pflicht, nicht in Versuchung zu führen.
Auf Seiten der «Empfänger» hat die Vorlage die Notwendigkeit einer Erziehung

zur selbständigen und verantwortungsvollen Urteilsbildung erkannt. Man
geht also über den Standpunkt des bloßen Bewahrens hinaus und anerkennt
die für eine pluralistische Gesellschaft so notwendige Erarbeitung eines
selbsturteilenden, erzogenen Gewissens.
Das alles sind gewiß große und sehr beachtliche Vorzüge dieser Vorlage,
und es mag nur bedauert werden, daß die bereits sehr erschöpften Konzilsväter

die Aussprachen schon nach zwei Verhandlungstagen einstimmig als
erschöpft betrachteten. Der die Vorlage zu Anfang kommentierende Erzbischof
von Amiens, René Stourm, hatte sich das anders gedacht. Er hatte geglaubt,
man werde bei diesem «erfreulichen» Thema bis zum 8. Dezember verweilen.
Den Vätern, die zum großen Teil kaum je einen Film sehen, was ihnen die
Einfühlung in den «filmischen» Menschen von heute gewiß erschwert, und die
von der Bedeutung des Bildes in unseren Tagen oft nur geringe Kenntnis
haben, hätte eine solche längere Aussprache gewiß großen Nutzen gebracht.

Dr. Mario von Galli
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